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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Die Olympiakandidatur Graubünden 2022 hatte im Vorjahr erste entscheidende
Hürden genommen und im Dezember das Graubündner Parlament passiert. Die
bürgerlichen Parteien hatten sich durchsetzen können und gegen die Ratslinke die
nötige Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes angenommen und der
Stimmbevölkerung zur Annahme empfohlen. Die Bündner Stimmberechtigten wurden
am 3. März des Berichtsjahres an die Urnen gebeten, um über das Geschäft und
letztlich die Kandidatur zu befinden. Daneben hatte der Bundesrat im Vorjahr seine
Botschaft zur finanziellen Unterstützung der Olympiakandidatur verabschiedet. Die
Landesregierung beantragte dafür einen Verpflichtungskredit von CHF 30 Mio. Mit
einem zweiten Verpflichtungskredit über CHF 1 Mia. sollte – im Falle eines Zuschlags
durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) – eine allfällige Deckungslücke des
Durchführungsbudgets finanziert werden. Das Bundesratsgeschäft blieb vorerst hängig,
da das nationale Parlament mit den Beratungen abwarten wollte, bis die Graubündner
Stimmbürgerschaft ihre Absicht an der Urne äussern konnte. Zwar hatte die
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates Anhörungen
durchgeführt, unter anderem mit dem Verein XXIV. Olympische Winterspiele
Graubünden 2022, dem Komitee Olympiakritisches Graubünden, mit verschiedenen
Naturschutzorganisationen und dem SAC sowie unabhängigen Experten und René Fasel
als Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees. Sie wollte jedoch dem
Entscheid des Kantons Graubünden nicht vorgreifen oder diesen womöglich gar
beeinflussen. Damit lag der Fokus auf den Vorgängen in Graubünden, wobei sich
Befürworter und Gegner der Spiele je in Komitees organisiert hatten und Anfang 2013
den Abstimmungskampf lostraten. Befürchtungen über ein finanzielles Fiasko seitens
der Gegner standen den euphorischen Hoffnungen der Befürworter auf eine erneuerte
Infrastruktur, einen Tourismusboom und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber.
Den Anfang machten am 3. Januar die Befürworter des Projekts mit einem
Mediengespräch. Touristiker lobten die weltweite Präsentationsplattform,
Bergbahnbetreiber und Hoteliers bewarben die positiven Einflüsse auch nach den
Spielen und für die Sommersaison und diverse Politiker sicherten die Machbarkeit zu
und versprachen sich positive Entwicklungen für Verkehr und Marketing des Kantons.
Unverhofften Support erhielten die Olympiabefürworter aus dem Ausland: Eine Gruppe
britischer Parlamentarier, selbst Skifahrer, empfahl den Bündnern ein Ja zur
Olympiakandidatur. Bald wurden auch die ersten Parteiparolen gefasst: Die Junge CVP
stand hinter dem Projekt, wie auch die Mutterpartei, jedoch unter Vorbehalt einer
positiven Beurteilung des Konzeptes durch das IOC. Ebenfalls für eine Kandidatur
sprachen sich die FDP, die BDP, die SVP, die Junge SVP und die EDU aus. Dagegen
waren seit jeher die SP und die Grünen sowie später auch die Grünliberalen. Die
Bündner SAC-Sektion sprach sich nur unter Vorbehalten für das Vorhaben aus.

Mitte Januar, und damit weniger als zwei Monate vor der kantonalen Abstimmung,
konstituierte sich im Oberengadin ein weiteres Unterstützungskomitee. „OlympJa
Oberengadin“ wurde aus bürgerlichen Politikern, Vertretern aus Handels- und
Gewerbevereinen und der Hotelleriebranche, den Skivereinen sowie den
Oberengadiner Grossräten zusammengesetzt. Der grosse Antrieb dieser Gruppe war die
Idee, den Tourismus anzukurbeln. Dafür wurde die Kandidatur als besonders
umweltverträglich beworben, als gute Werbeplattform gepriesen sowie als
wirtschaftlich interessant für die Region betitelt. Ebenfalls Mitte Januar setzte die
Graubündner Regierung ein starkes Zeichen: In einer Pressekonferenz traten alle fünf
Regierungsmitglieder gemeinsam für die Olympiakandidatur ein. “Eine Kandidatur stellt
für Graubünden eine einmalige Chance dar, sich einem weltweiten Publikum als
sympathischer Gastgeber zu präsentieren“, so Regierungspräsident Trachsel (bdp), der
damit ebenfalls die touristische Wirkung unterstrich. Trotz dieses geschlossenen
Auftritts haftete dem Anlass ein fahler Beigeschmack an. Martin Jäger, SP-
Regierungsrat, spielte seine Rolle contre cœur und fügte sich im Sinne des
Kollegialitätsprinzips der Zustimmung der Kantonsregierung. Jäger selbst hatte als
Grossrat im Vorfeld der letzten Olympiaabstimmung 1980 an vorderster Front gegen
eine Kandidatur geweibelt. Die SP liess dies nicht unkommentiert und kritisierte den
geschlossenen Auftritt der Regierung. Man mache aus der Abstimmung eine
Schicksalsabstimmung für die Zukunft des Kantons und die Verpflichtung Jägers, am

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Podium mitzumachen sei unverhältnismässig und schlechter politischer Stil, so das
Empfinden des Parteipräsidenten Jon Pult. Kurz darauf lancierten auch die Gegner der
Olympiakandidatur ihren Abstimmungskampf. Unermüdlich warnte das Gegnerkomitee
„Olympiakritisches Graubünden“ unter der Leitung von SP-Nationalrätin Silva Semadeni
vor dieser „Megaveranstaltung, die nicht in Bergtäler passt“. Zusätzlich wurde immer
wieder die Kostenfrage gestellt und darauf hingewiesen, dass die Steuerzahler
schliesslich zur Kasse gebeten würden, wohingegen nur wenige von den Spielen
profitierten. Sekundiert wurde die Nationalrätin von Bruno Stephan Weiler von der
Alpenschutzkommission Cipra International, sowie SP- und Juso-Vertretern. 

Der Abstimmungskampf gestaltete sich schliesslich sehr abwechslungsreich und war
durch zahlreiche Schlagabtausche geprägt. Mit die grössten Auseinandersetzungen
ergaben sich um eine Nachhaltigkeitsstrategie der Olympiapromotoren. Die NIV-Charta,
„Nachhaltigkeit, Innovation, Vermächtnis“, sollte als selbstgegebener Leitfaden die
Organisation der Spiele prägen, wurde von Beginn weg kommuniziert. Die Sorge der
Gegner, das Projekt sei zu kostspielig und nicht nachhaltig, sollte damit zerstreut
werden. Doch jede Aktion des Unterstützerkomitees rief auch Gegner auf den Plan,
welche unter anderem die NIV-Charta als vorgeschobenes, leeres Propagandamittel
bezeichneten. Ebenso sollten Studien von beiden Seiten belegen, dass das
Olympiaprojekt positive, oder eben auch negative Auswirkungen für den Kanton hätte.
Ende Januar erhielt die „OlympJa“-Bewegung Zulauf: Auch im Prättigau versammelten
sich Olympia-Befürworter in einer entsprechenden Sektion. Auch hier waren es
vorwiegend bürgerliche Politiker, welche mit Informationsanlässen die Gunst der
Einwohner suchten. 

Einen Dämpfer, welcher den Olympiagegnern in die Karten spielte, erlitt die
Olympiakampagne Ende Januar. Es wurde bekannt, dass Bund und der Kanton
Graubünden keine Einigung über eine Defizitgarantie erzielen konnten, respektive dass
die Finanzkommission des Nationalrates forderte, die Verluste müssten mit kantonalen
Mitteln aufgewogen werden. Letztlich ging es um eine Summe von über CHF 1 Mia. Vor
solchen Szenarien hatten die Olympiagegner wiederholt gewarnt. Tatsächlich lag es
schliesslich in der Hand der Bundesparlamentarier, über die Angelegenheit zu
befinden. Derweil wuchs in Chur die Einsicht: Wenn der Bund keine Defizitgarantie
abgebe, würde dies „Abbruch der Übung“ bedeuten, so Regierungsrätin Janom Steiner
(bdp). Dies war indes bereits gewiss, hatte doch der Grosse Rat schon früh und
einstimmig beschlossen, dass der Kanton keine Defizitgarantie übernehmen werde. Die
oberste Olympiagegnerin und Nationalrätin Semadeni (sp, GR) hatte bereits Ende 2012
in einer Interpellation beim Bundesrat nachgefragt, wer die Kostenüberschreitungen zu
tragen hätte, falls Graubünden die Spiele erhielte. Dabei ging es um den Restbetrag
über CHF 300 Mio., welcher in den damals geltenden Budgets vorerst als ungedeckt
ausgewiesen wurde. Die wechselnde Stimmung liess jedoch auch das
Kandidaturkomitee „Graubünden 2022“ nicht ruhen. Genau einen Monat vor dem
Urnengang gab man bekannt, das Konzept revidiert zu haben, wobei fast CHF 380 Mio.
eingespart werden konnten. Diese Einsparung bedeutete zugleich die Deckung des
prognostizierten Defizits von rund CHF 300 Mio. Die revidierte Fassung des Budgets
schien einige Vorbehalte zerstreuen zu können, war doch damit eine der zentralen
Fragen – wer ein Defizit tragen müsste – vorerst vom Tisch. Die Gegner liessen jedoch
sogleich ausrichten, dass die Änderungen lediglich auf Buchhaltertricks und
Budgetkosmetik beruhten. Die Verunsicherung über die Defizitgarantie beschäftigte bis
zur Abstimmung alle Beteiligten. Sportminister Maurer sicherte dafür Bundesmittel zu,
wurde dann aber von der Finanzkommission zurückgepfiffen, sie pochte darauf, dass
der Kanton ein Defizit trage. Die Grüne Partei reagierte ebenfalls und kündigte bei
einem allfälligen Beschluss, Bundesgelder zur Deckung eines Defizits einzusetzen, ein
Referendum an. Knapp zwei Wochen vor der Abstimmung publizierte die Zeitung
Südostschweiz eine Umfrage: zu diesem Zeitpunkt hätten 45% die Olympiakandidatur
abgelehnt, 42% hätten sie gutgeheissen und 9% waren noch nicht entschieden. Damit
zeigte sich in Zahlen, was sich seit Jahresbeginn abgezeichnet hatte: es würde knapp
werden. 

Am 3. März brachten die Stimmberechtigten des Kantons Graubünden mit 52,7% Nein-
Stimmen die Kandidaturbestrebungen an der Urne zu Fall. In St. Moritz (61% Ja-
Stimmen) und Davos (56,2% Ja-Stimmen) wurde die Kandidatur jeweils deutlich
angenommen, so dass in den möglichen Austragungsorten nach Bekanntwerden des
Kantonsresultates Ernüchterung herrschte. Ausschlaggebend war die negative Haltung
im Unterland und in jenen Regionen, welche in der Kandidatur nicht berücksichtigt
worden waren. Die Abfuhr hatte Auswirkungen bis nach Bundesbern, wo man einerseits
Bedauern äusserte und eine Fehlersuche forderte, andererseits auch zukunftsgerichtet
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sinnierte: Die Grünen wollten den Bundesrat beauftragen, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee neue Konzepte zu beraten. Nach der letzten Abstimmung über
eine Bündner Olympiakandidatur 1980 überwog also auch 2013 die Ablehnung gegen
Olympische Spiele im Bergkanton. Mit dem Urnenentscheid Graubündens waren auch
die Geschäfte in Bern erledigt: Die Diskussionen über den Kandidaturbeitrag von CHF
30 Mio. und die Defizitgarantie über CHF 1 Mia. wurden nach dem Nein hinfällig und mit
den Nichteintretensvoten in beiden Räten wurde die Kampagne „Olympia 2022 in der
Schweiz“ endgültig abgeschlossen. 1

Die im Vorjahr vom Nationalrat gegen den Willen der Regierung angenommene Motion
„Sportveranstaltungen und Förderung von Nachwuchs- und Spitzensport“ wurde in
der Frühlingssession 2014 vom Ständerat behandelt und ebenfalls angenommen. Zwar
merkte der Sportminister auch im Ständerat an, mit dem Anliegen würden offene Türen
eingerannt, da ein Leistungssportkonzept bereits vorliege. Die überwiegende Meinung
war es jedoch, sowohl in der SGK-SR als auch im Plenum, dass die Motion im Sinne
eines Zeichens für den Sport anzunehmen sei. Mit 40 Stimmen tat dies der Rat
einstimmig. 2

MOTION
DATUM: 05.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ende 2014 legte der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über
die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG) vor. Das noch junge
Gesetz aus dem Jahr 2011 erfuhr damit bereits eine umfassende Kur, wobei jedoch
einige Objekte aus der vorherigen Fassung übernommen werden sollten. Die so kurz auf
die Inkraftsetzung folgende Revision war dem früh gefassten Beschluss des Bundesrates
entsprungen, das VBS einen Revisionsentwurf ausarbeiten zu lassen. Im Zuge der
Implementation des IBSG und der zugehörigen IBSV war erkannt worden, dass das
Verwaltungsinformationssystem der Eidgenössischen Hochschule für Sport (EHSM)
einer formalgesetzlichen Verankerung bedürfe, sofern mit diesem System Daten zu
Disziplinarverfahren verarbeitet würden. Diese Änderung wurde dann zum Anlass
genommen, gleich weitere Massnahmen im Bereich der Bearbeitung sensibler
Personendaten zu ergreifen. Neue Grundlagen sollte es fortan für genanntes System der
EHSM geben, überdies aber auch für das Informationssystem zur Bearbeitung
leistungsdiagnostischer Daten, für das Informationssystem zur systematischen
Evaluation von Kursen und Lehrgängen sowie für das Informationssystem der nationalen
Agentur zur Bekämpfung von Doping (Antidoping Schweiz). Bezüglich letzterer
Anwendung diente die Revision zur Erhöhung der Rechtssicherheit.

Im Frühjahr darauf wurde die Vorlage durch den Nationalrat beraten. Die vorberatende
WBK hatte einige Änderungsvorschläge vorgebracht, im Übrigen gab es keine
Opposition gegen diese Revision. Die wichtigsten Anpassungen wurden im Bezug auf
die Nutzung der registrierten Daten für die Forschung sowie im Bereich der
„Vorkommnisse” vorgenommen, die bereits nach geltendem Recht zu Sanktionen
führten. Damit sind die Verfehlungen gemeint, die einen Strafregistereintrag zur Folge
haben und in der Konsequenz zu einer Eintragung in die Datenbank des
Informationssystems für Sport führen. Dabei stand für die Kommission der
Präventionsgedanke im Vordergrund, so sollte neu für eine Eintragung ein konkreter
Hinweis auf eine Strafhandlung ausreichend sein, sofern diese unvereinbar ist mit der
Stellung als „Jugend und Sport”-Kader (gemäss Art. 10 des SpoFöG). Mit der Anmerkung
des Berichterstatters Portmann (fdp, ZH), dass die Verwaltung bereit sei, die
Änderungsanträge anzunehmen, stand der raschen Behandlung des Geschäfts durch
die Volkskammer nichts im Wege. Eintreten war denn auch unbestritten und alle
Kommissionsanträge wurden übernommen, was auch den Sportminister freute. Mit 165
Stimmen wurde die Vorlage einstimmig dem Ständerat zur Weiterbehandlung
überlassen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Am 16. April 2015 befasste sich die WBK des Ständerates nochmals mit der Motion de
Buman (cvp, FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive, nachdem
sie vom Ratsplenum zurückgewiesen worden war. Inzwischen hatte sich die Kommission
durchgerungen, eine abgeänderte Fassung vorzuschlagen. Mit dieser sollte das
grundsätzliche Anliegen respektiert werden, ohne jedoch zu treffende Massnahmen
vorwegzunehmen. Dabei sollte auf bereits angestossene Massnahmen zur Förderung
des Wintersports Rücksicht genommen und dem Bundesrat ein offen formulierter
Auftrag erteilt werden. Ziel sollte jedoch nach wie vor sein, den Anteil der Bevölkerung,
der Schneesport treibt, zu erhöhen. Diese neue Version der Motion wurde von der

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Kommission einstimmig dem Ständerat unterbreitet.

Dieser befasste sich Anfang Juni 2015 mit dem Anliegen. Anders als in der Kommission
war die Vorlage im Plenum jedoch etwas umstrittener, was eine lebhafte Debatte nach
sich zog. Diese drehte sich vorderhand jedoch nicht um das Kernanliegen der Motion,
das weitgehend anerkannt wurde, sondern um Nebenschauplätze, die bei einer
Annahme der Motion allenfalls tangiert würden. Hauptaugenmerk lag dabei auf der
Verwendung von „Jugend und Sport”-Beiträgen. Dieser Punkt wurde von Ständerat
Schwaller (cvp, FR) aufgenommen, weil er befürchtete, dass bei einer Annahme der
Motion dort Gelder abgezweigt würden. Diese Sorge konnte ausgeräumt werden.
Sportminister Maurer legte die Sicht der Regierung noch einmal dar. Deren Haltung
änderte sich nicht mit der neu formulierten Motion, so dass weiterhin deren Ablehnung
beantragt wurde. Maurer hielt fest, dass eher die Anstrengungen des Vereins
„Schneesport-Initiative” laufen gelassen werden sollten und im Bereich Breitensport
nicht vorgegriffen werden sollte. Keinesfalls sollte man in Aussicht stellen, dass der
Bund „dann schon” aushelfen werde, falls die privat angestossenen Projekte nicht
erfolgreich wären oder diese gar zurückgefahren würden. Insgesamt verwies der
Bundesrat auch auf ein sich in Entstehung befindliches Gesamtpaket, das sich
verschiedenen Bereichen der Sportförderung widme. Der Ständerat liess sich aber
nicht umstimmen und hiess die Motion in der abgeänderten Version mit 38 zu 3
Stimmen bei 3 Enthaltungen gut. 4

Im Nachgang an die Ankündigung des BASPO, die Beiträge für „Jugend und Sport”
anzupassen respektive zu kürzen, reichte Konrad Graber (cvp, LU) im Ständerat ein
Postulat ein, um diesen Entscheid rückgängig zu machen. Der Luzerner wollte mit
seinem Vorstoss nicht nur prüfen lassen, ob auf diese Massnahme verzichtet werden
könnte, sondern auch, falls die Budgetkürzung unverzichtbar wäre, ob diese
schrittweise getätigt werden könnte. Erstes Ziel des Postulats war, die Beitragssätze bis
Ende 2015 gleichzuhalten. Damit sollte das in den Augen des Postulanten erfolgreiche
Programm nicht gefährdet werden. Die Kürzungen wurden als Folge eines
parlamentarischen Auftrags im Rahmen des Voranschlages vorgenommen. Hier ortete
Graber ein Missverständnis, da der Ständerat die Kürzungen ab dem neuen Kalenderjahr
beabsichtigt hätte, das Baspo die Beitragssätze aber ab dem neuen Schuljahr 2015/2016
ändern wollte. Gemäss Baspo sollten tiefere Beitragssätze abgerechnet werden, wenn
die Kurse nach dem 31. Juli 2015 abgeschlossen würden. Die Regelung sei unfair, weil
sie nicht alle Sportarten (und ihre Vereine) gleich stark treffe. 
Der Bundesrat entgegnete in seiner Stellungnahme, dass eine Reduktion unumgänglich
sei. Unterstrichen wurde dies mit der Verschlechterung der Haushaltsperspektive des
Bundes. In der Budgetdebatte war die Finanzierung von J+S zunächst durch das
Parlament noch gekürzt worden, im Nachtragskredit I zum Voranschlag 2015 war dann
jedoch die Erhöhung der Subventionsbeiträge beantragt worden, womit das Niveau bis
Ende Schuljahr 2014/2015 erhalten werden könne. Nach Ablauf des Schuljahres
2014/2015 müsse jedoch mit Einbussen gerechnet werden, so der Bundesrat. Der
Bundesrat empfahl das Postulat zur Ablehnung.

Die Ständeratsdebatte bot dann eine Gesamtschau in Sachen J+S. Neben dem hier
beschriebenen Postulat Graber (cvp, LU) wurden gleichzeitig weitere Vorstösse zu J+S
im Rat behandelt: eine Motion Föhn (svp, SZ) (Aufstockung des Subventionskredites
2016 um mindestens CHF 15. Mio.) sowie eine Motion der WBK-SR (Finanzielle
Kontinuität sichern). Graber äusserte abermals sein Unverständnis über diese
Budgetkürzung und vor allem auch über die Kommunikationsweise des BASPO. Graber
zog überdies das Sportförderungsgesetz heran, um zu vergegenwärtigen, dass der
eingeschlagene Weg ein eigenartiger sei. „Mehr Sport, mehr Geld”, so das im SpoFöG
propagierte Motto, treffe nun überhaupt nicht mehr zu. Es gelte also, auf die
Beitragskürzungen zu verzichten und gleichzeitig mittels Bericht eine Überprüfung des
Beitragssystems vorzunehmen. Im Zuge der Debatte verdeutlichte sich eine klare
Haltung der Ständerätinnen und -räte. Sowohl Häberli-Koller (cvp, TG) als auch
Schwaller (cvp, FR) stellten sich hinter das Postulat mit der Begründung, es bedürfe der
Planungssicherheit für Vereine, Verbände und die Kantone. Zudem müsse die
Jugendsportförderung hochgehalten werden. Dem gegenüber verteidigte der
Sportminister die Regierungsmeinung. Es sei schlicht nicht möglich innerhalb des
Bundesamtes für Sport CHF 18 Mio. – der veranschlagte Betrag, um die J+S-
Beitragskürzungen zu umgehen – umzulagern, dafür fehlten die Mittel. Seine
Bemühungen waren allerdings erfolglos: Der Ständerat nahm das Postulat mit 37
Stimmen einstimmig an (6 Enthaltungen). 5

POSTULAT
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Im Zuge der Debatte um die Finanzierung des Programmes Jugend und Sport wurde im
Frühjahr 2015 eine Reihe von Vorstössen lanciert; mit etwas zeitlichem Abstand auch
eine Kommissionsmotion der WBK des Ständerates, mit der sie die finanzielle
Kontinuität für Veranstalter und Kantone sichern wollte. Der Bundesrat sollte
beauftragt werden, eine Erhöhung der jährlichen Beiträge für J+S vorzusehen, mit dem
Ziel, die finanzielle Kontinuität für Veranstalter und Kantone sicherzustellen.
Zurückzuführen war der Antrag auf eine angekündigte Kürzung der Subventionen
seitens des Bundes und der damit einhergehenden Planungsunsicherheit diverser
Akteure im Jugendsportbereich. Zudem hätten aus dem SpoFöG abgeleitete
Massnahmen, wie etwa neue Finanzierungsmechanismen zur optimalen Ausnützung der
Jahreskredite, ebenfalls zu Planungsunsicherheit geführt, so die Kommission in ihrer
Begründung. 

Die vom Bundesrat zur Ablehnung beantragte Motion wurde gemeinsam mit zwei
anderen Vorstössen zum Jugendsport, einem Postulat Graber (cvp, LU) und einer
Motion Föhn (svp, SZ), behandelt. Kommissionssprecher Germann (svp, SH) verwies zu
Beginn seiner Erörterungen auf eine gleichlautende Motion der WBK-NR (Mo. 15.3383),
die in Absprache mit der Schwesterkommission auch in der kleinen Kammer eingereicht
werden sollte. Das koordinierte Vorgehen trage der Dringlichkeit der Sache Rechnung,
so Germann, denn die finanzielle Unterstützung von J+S sei wichtig. Mit den
Kommissionsmotionen solle der Bundesrat also beauftragt werden, die Mittel zu
erhöhen. Es gehe ferner auch darum, „die gesellschaftliche Bedeutung der Vereine [...]
zu würdigen", so Germann. Die grosse, in den meisten Fällen ehrenamtlich erbrachte
Jugendarbeit in den Sportclubs trage auch zum sozialen Zusammenhalt des Landes bei.
Mit 7 zu 2 Stimmen beantragte die Kommission dem Ständerat, ihre Motion
anzunehmen (2 Enthaltungen). Mit der Erinnerung an die bereits geäusserte Absicht der
Finanzkommission, den J+S-Betrag für 2015 um CHF 5 Mio. auf CHF 17 Mio. erhöhen zu
wollen – FK-Präsident Altherr (fdp, AR) bestätigte diese Stossrichtung während der
Debatte –, legte Ständerat Schwaller (cvp, FR) den Grundstein für das weitere Vorgehen:
Er verdeutlichte, dass auch für die Folgejahre 2016 und 2017 Planungssicherheit
geschaffen werden müsse, indem im Rahmen kommender Budgetdebatten besonderes
Augenmerk auf die Subventionierung von J+S gelegt werde. Dahingehend sei die Motion
Föhn abzulehnen, weil sie nur das Jahr 2015 betreffe. 
Die vorliegende Kommissionsmotion wurde in der Folge mit 43 Stimmen einstimmig
gutgeheissen (eine Enthaltung). Peter Föhn zog daraufhin seinen Vorstoss zurück, weil
er mit der Annahme der Kommissionsmotion obsolet geworden war. Der identische
Vorstoss der WBK-NR wurde im Nationalrat zwei Wochen später ebenfalls angenommen
(171:3 Stimmen), weswegen beide als überwiesen galten. 6

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im März 2015 reichte Peter Föhn (svp, SZ) eine Motion zu Jugend und Sport im
Ständerat ein. Wie auch sein Kollege Graber (cvp, LU) nahm Föhn einen Beschluss des
BASPO auf Kürzung der J+S-Beiträge als Anlass, zu handeln. Aus Sicht der Kantone, aber
auch seitens der Sportvereine und Organisatoren von Sportangeboten, seien diese
Kürzungen um rund 25 Prozent problematisch; eine Einschätzung, die auch vom
Vorstand der parlamentarischen Gruppe Sport geteilt werde, so der Motionär. Das Ziel
seiner Motion sei schlicht, dass der J+S-Subventionskredit im Voranschlag 2016 um
mindestens CHF 15 Mio. aufgestockt werde. Die angekündigten Budgetkürzungen seien
daher rückgängig zu machen. Der Bundesrat beantwortete den Vorstoss gleich wie das
Postulat Graber und empfahl es zur Ablehnung.  

Die gemeinsam mit dem Postulat Graber und einer Kommissionsmotion der WBK-SR
geführte Parlamentsdebatte veranlasste Föhn schliesslich zum Rückzug seiner Motion.
Er verteidigte zunächst noch sein Anliegen, im Verlauf der Beratungen wuchs in ihm
jedoch die Zuversicht, dass die geforderten Ziele auch ohne seine Motion erreicht
werden würden, zumal die beiden anderen Vorstösse im Ständerat angenommen
wurden. Eine gleichlautende, von Christian Lohr (cvp, TG) im Nationalrat eingereichte
Motion (Mo. 15.3254) zog dieser später ebenfalls zurück. 7

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Mit einer noch aus dem Jahr 2013 stammenden Motion forderte Christian Lohr (cvp,
TG), mindestens drei nationale Zentren für Schneesport zugunsten des Breitensports
zu schaffen. Bereits bekannt war, dass der Bundesrat beabsichtigte, ein solches
Zentrum zur Förderung des Leistungssports einzurichten. Der Motionär sah in einer
Ausweitung der Standorte auf verschiedene Regionen eine Massnahme, mit welcher
auch der Breitensport unterstützt werden kann. Schulen sollte damit beispielsweise die
Möglichkeit gegeben werden, kostengünstig wieder mehr Skilager durchzuführen. 
Der Bundesrat begrüsste die Idee im Grundsatz, wollte aber die Erarbeitung derartiger
Massnahmen – ein ähnlicher Prozess war mit der Schneesportoffensive bereits von
Dominique de Buman (cvp, FR) lanciert worden – in einer Gesamtstrategie regeln, also
etwa im Rahmen der bereits angelaufenen Schneesportinitiative. Um den Standort des
bereits eingeplanten Schneesportzentrums waren 10 Bewerbungen aus sieben Regionen
eingegangen. Der Bundesrat wolle diesen Prozess erst abschliessen, bevor weitere
Schneesportzentren eingerichtet würden. Die Motion sei deswegen abzulehnen.
Anders stellte sich das der Nationalrat vor. Mit einem Plädoyer für die Berücksichtigung
der Regionen, für die Erfüllung der Bedürfnisse von Swiss Ski und mit einem Appell,
auch an die für die Schweiz wichtige Schneesportindustrie zu denken, gelang es
Christian Lohr, entgegen den Ausführungen des Sportministers, seine Motion
durchzubringen (91 zu 84 Stimmen bei 4 Enthaltungen). 8

MOTION
DATUM: 15.12.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mit einer Motion zur Sicherung des Programms „Jugend und Sport” (J+S) befeuerte
Peter Föhn (svp, SZ) die Debatte zur Sportförderung. Er knüpfte damit an Prozesse aus
dem Vorjahr an. Der Innerschweizer sorgte sich um die Finanzierung von Jugend+Sport
durch den Bund und forderte entsprechend die Regierung auf, auch für kommende
Jahre genügend Fördergelder zur Verfügung zu stellen. J+S sei 2015 um 6 Prozent
gewachsen und für 2017 werde mit einem Zuwachs um 7 Prozent gerechnet, so der
Antragsteller. Kindersport und freiwilliger Schulsport seien dabei die besonders
erfolgreichen Sparten des Programms. Föhn wollte daher erreichen, dass der Bund
mehr Geld für J+S bereitstelle, um dessen Stabilität zu gewährleisten und den
Beteiligten Planungssicherheit zu geben. 

Der Bundesrat zeigte sich wie der Motionär überzeugt von der Bedeutung und dem
Erfolg, aber auch der politischen Anerkennung, die das Programm geniesse. Er verwies
jedoch auf den Entscheid zum Nachtragskredit von 2015, wo J+S CHF 17 Mio.
zugesprochen wurden, um das Beitragswachstum 2015 aufzufangen. Der Bundesrat sah
zwar ein, dass die erneut höhere Dotierung des Budgets ab 2016 (plus CHF 20 Mio.)
aufgrund des „aus sportpolitischer Sicht erfreulichen” Wachstums bereits 2017 nicht
mehr ausreichen werde. Trotzdem wollte er die zukünftige Erhöhung der Beiträge offen
lassen, da er nicht vorgreifen und stattdessen abwarten wollte, bis man mit der
„Gesamtschau Sportförderung des Bundes” weiter vorankam. Im Lichte der dort zu
fassenden Entscheidungen und unter Berücksichtigung des Voranschlages 2017 mit dem
IAFP 2018-2020 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion Föhn.

Im Ständerat verteidigte Föhn sein Anliegen und erhielt Rückendeckung von den
Ständeräten Bischofberger (cvp, AI) und Graber (cvp, LU); Letzterer ist auch
Mitunterzeichner der Motion und Urheber eines früheren Vorstosses dazu. Der
Motionär nahm auf eine zunehmende Sorge vonseiten diverser J+S-Akteure,
insbesondere von Leiterinnen und Leitern sowie Veranstaltern, Bezug. Man sei über die
finanziellen Kürzungen besorgt, dies wurde dem Parlament auch von diversen
Sportorganisationen zugetragen. Es fehle das Geld, weil „zu gut gearbeitet wurde” –
dieser Umstand sei unverständlich, so Föhn. Es sei essenziell, den geleisteten Effort
und den Erfolg des Programms J+S weiterhin zu unterstützen und entsprechend auch
mit ausreichend finanziellen Zuwendungen zu fördern. Bischofberger mahnte die
Ständerätinnen und Ständeräte an ihre Verantwortung, es sei ihre Aufgabe, die in den
Voranschlägen geplanten Mittel zu sprechen. Graber nahm das Stichwort „Gesamtschau
Sportförderung” auf, zeigte sich jedoch nicht einverstanden mit der Gleichbehandlung
der beiden Geschäfte. Denn die Förderung von J+S sei nicht mit der Gesamtschau
gleichzusetzen, das sei „ein finanzpolitischer Vorwand” des Bundesrates. Daraus
ableitend fürchtete Graber ein Ausspielen der Gefässe gegeneinander und dann einen
„Showdown” innerhalb der Sportförderung. Zudem gab es gemäss Graber auch
Ungereimtheiten gegenüber früheren Aussagen des Bundesrates, genannt wurde sein
eigenes Postulat aus dem Vorjahr. Damals hatte der Bundesrat gefordert, dass allfällige
Beitragssenkungen frühzeitig bekannt gegeben würden. Etwas anders ordnete Anita
Fetz (sp, BS) die Diskussion ein. Zwar stand sie klar für J+S ein, sie wollte jedoch den
Weg der Regierung gehen und weitere Entwicklungen abwarten. Sportminister Parmelin
vertrat die bundesrätliche Ablehnung der Motion. Nicht nur das: Seiner Ansicht nach

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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waren die Forderungen Föhns bereits erfüllt, da in der Gesamtschau Sportförderung
eine höhere finanzielle Ausstattung von J+S skizziert wurde: plus CHF 10 Mio. für 2017
und überdies Erhöhungen um CHF 15 Mio. für 2018, CHF 20 Mio. für 2019 und CHF 25
Mio. für das Jahr 2020. 
Trotz dieser Einwände wurde die Motion mit 22 zu 17 Stimmen und einer Enthaltung an
die grosse Kammer überwiesen. 9

Nachdem der Ständerat die Motion zur Sicherung des Programms „Jugend und Sport”
von dessen Mitglied Peter Föhn (svp, SZ) angenommen hatte, befasste sich in der
Wintersession des gleichen Jahres die Volkskammer mit dem Vorstoss. Die WBK hatte
sich im Vorfeld der Beratung zusätzliche Informationen beschafft und dabei erfahren,
dass der Bundesrat bereits in die Wege geleitet hatte, die Gelder zugunsten von J+S zu
erhöhen. So wurden im Voranschlag 2017 Mittel für den Aktionsplan Sportförderung
reserviert, darüber hinaus wurde auch mit einer jährlichen Erhöhung der Beiträge um
CHF 5 Mio. gerechnet. Vor diesem Hintergrund sei das Motionsanliegen bereits erfüllt,
resümierte die Kommission. Dennoch wollte sie die Motion unterstützen, gerade auch
um Bereiche wie den freiwilligen Schulsport oder Sportangebote zu
Integrationszwecken zu fördern.

Im Plenum gab es keine Debatte dazu, einzig Sportminister Parmelin meldete sich zu
Wort. Die Regierung war nach wie vor gegen die Motion: Die Anliegen seien bereits
erfüllt, einerseits durch besagten Aktionsplan, der zwei Monate zuvor beschlossen
worden war, und andererseits durch die Budgeterhöhungen, die für das Finanzjahr
genehmigt worden waren. Mit 172 zu 7 Stimmen (bei einer Enthaltung) wurde die Motion
aber entgegen dem bundesrätlichen Antrag deutlich angenommen. 
Eine gleichlautende Motion Lohr (cvp, TG; Mo. 16.3149) wurde nach diesem Votum
zurückgezogen. 10

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

In seinem Bericht über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2017
beantragte der Bundesrat, die Motion Föhn (svp, SZ) zur Sicherung des Programms
«Jugend und Sport» abzuschreiben. Den Anliegen des Vorstosses würde unter
anderem mit dem 2016 verabschiedeten «Aktionsplan Sportförderung des Bundes» in
Erfüllung einer Motion der WBK-NR (Mo. 13.3369) Rechnung getragen. In der
Sommersession 2018 kamen sowohl der National- als auch der Ständerat dem
bundesrätlichen Antrag nach und schrieben das Geschäft ab. 11

MOTION
DATUM: 12.06.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

1) BRG 12.091: BBl, 2012, 9335 ff.; AB NR, 2013, S. 490; AB SR, 2013, S. 603; Ip. 12.4147: AB NR, 2013, S. 517; div. SOS zwischen
1.1. und 6.3.13
2) AB SR, 2014, S. 46 f.
3) AB NR, 2015, S. 364 ff.; BBl, 2014, S. 9587 ff.
4) AB SR, 2015, S. 315 ff.; Kommissionsbericht WBK-S vom 16.4.15
5) AB SR, 2015, S. 318 ff.; Medienmitteilung BASPO vom 1.6.15
6) AB NR, 2015, S. 1249; AB SR, 2015, S. 318 ff.; Medienmitteilung BASPO vom 1.6.15; Medienmitteilung BASPO vom 18.6.15
7) AB SR, 2015, S. 318 ff.
8) AB NR, 2015, S. 2210 ff.
9) AB SR, 2016, S. 404 ff.
10) AB NR, 2016, S. 2202; Bericht WBK-NR vom 17.11.2016; Medienmitteilung BASPO vom 14.12.2016
11) BBI, 2018, S. 2253 ff.
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